
Kloster Arnsburg e.V.

 
§ 1 Name und Sitz 

 
1. Der Verein führt den Namen »Freun

Kloster Arnsburg e.V.« 
2. Er hat seinen Sitz im Kloster Arnsburg, 

Bursenbau‚ 35423 Lich, und ist in das Ve
einsregister in Gießen am 22. Nove
1960 unter Nr. 351 (gemäß § 59 BGB)
tragen.  

3. Er ist parteipolitisch und konfessionell ung
bunden. 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
 
 

§ 2 Zweck 
 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und u
mittelbar gemeinnützige Zwecke i
des Abschnitts »Steuerbegünstigte Zwecke
der Abgabeordnung. Zweck des
die Förderung der Denkmalpflege.

2. Der besondere Zweck des Vereins ist es, die 
historisch und kulturell wichtige Klosteranl
ge Arnsburg in Zusammenarbeit mi
gentümer und dem Landeskonservator zu 
unterhalten, die Geschichte des Klos
weiter zu erforschen und das Interesse für 
Arnsburg in weiteren Kreisen zu fördern.
Weiteren führt der Verein kulturelle Vera
staltungen (Konzert, Ausstellungen...) durch 
oder fördert solche. 
Bauliche Veränderungen an der Klosteranl
ge bedürfen der Zustimmung des Eigent
mers sowie des Landeskonservators. Verä
derungen der Kriegsgräberstätte bedürfen 
außerdem der Zustimmung des Volks
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.‚ Lande
verband Hessen. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
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35423 Lich, und ist in das Ver-

22. November 
59 BGB) einge-

und konfessionell unge-

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

sschließlich und un-
meinnützige Zwecke im Sinne 

begünstigte Zwecke« 
der Abgabeordnung. Zweck des Vereins ist 

ung der Denkmalpflege. 
Der besondere Zweck des Vereins ist es, die 

ge Klosteranla-
sammenarbeit mit dem Ei-

konservator zu 
alten, die Geschichte des Klosters 

das Interesse für 
burg in weiteren Kreisen zu fördern. Des 

Weiteren führt der Verein kulturelle Veran-
staltungen (Konzert, Ausstellungen...) durch 

ngen an der Klosteranla-
g des Eigentü-

deskonservators. Verän-
stätte bedürfen 

ßerdem der Zustimmung des Volksbundes 
iegsgräberfürsorge e.V.‚ Landes-
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4. Mittel des Vereins dürfen nur für die sa
zungsmäßigen Zwecke verwendet werd
Die Mitglieder erhalten kei
aus Mitteln des Vereins.

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Körperschaft frem
oder durch unverhältnis
tungen begünstigt werden.

 
 

§ 3 Mitgliedschaft
 

1. Mitglied ist, wer seinen Beitritt gegenüber 
dem Vorstand schriftlich erklärt.
Auch juristische Personen können Mitglieder 
sein; deren Jahresbeitrag wird im Benehmen 
mit diesen vom Vorstand geregelt.

2. Jedes Mitglied erhält 
die Satzung. 

3. Die Ehrenmitgliedschaft kann wegen beso
derer Verdienste um den Ver
Mitgliederversammlung verliehen werden.

 
 

§ 4 Ende der Mitgliedschaft
 

Die Mitgliedschaft endet durch:
1. Tod 
2. Austritt 
3. Ausschluss 
4. Streichung 

Der Austritt kann nur zum Jahresende erfolgen 
und muss bis zum 30. September des laufenden 
Jahres durch Einschreiben an den Vorstand e
klärt werden. 
Der Ausschluss eines Mitgliedes kann bei einem 
groben Verstoß gegen das Ansehen oder die Ziele 
des Freundeskreises des Klosters Arnsburg auf 
Antrag des Vorstandes durch die Mitgliederve
sammlung erfolgen. 
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a. Der Vorstand hat seinen Antrag dem au
zuschließenden Mitglied mindestens zwei 
Wochen vor der Versammlung schriftlich 
mitzuteilen. 

b. Eine schriftlich eingehende Stellungnahm
des Mitglieds ist in der über den Ausschluss 
entscheidenden Versammlung zu verlesen.

c. Der Ausschluss eines Mitglieds wird sofort 
mit der Beschlussfassung wirksam.

d. Der Ausschluss soll dem Mitglied, wenn es 
bei der Beschlussfassung nicht anwesend 
war, durch den Vorstand unverzüglich ei
geschrieben bekannt gemacht werden.

Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt, wenn 
das Mitglied mit mehr als einem Jahresbeitrag im 
Rückstand ist und diesen Beitrag auch nach 
schriftlicher Mahnung durch den Vorstand nicht 
innerhalb von 3 Monaten von der Absendung der 
Mahnung an voll entrichtet. 

a. Die Mahnung muss mit eingeschriebenem 
Brief an die letzte dem Verein bekannte 
Anschrift des Mitglieds gerichtet sein.

b. In der Mahnung muss auf die bevorst
hende Streichung der Mitgliedsc
gewiesen werden. 

c. Die Mahnung ist auch wirksam, wenn die 
Sendung als unzustellbar zurückkommt.

d. Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt 
durch Beschluss des Vorstands, der dem 
betreffenden Mitglied nicht bekannt g
macht wird. 

 
 

§ 5 Vereinsorgane 
 

Vereinsorgane sind: 
1. Der Vorstand 
2. Beirat 
3. Mitgliederversammlung 

 
 

§ 6 Der Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus: 
a. dem 1. Vorsitzenden 
b. dem stellvertretenden Vorsitzenden
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dem stellvertretenden Vorsitzenden 

c. dem Schriftführer
d. dem Schatzmeister
e. Beisitzern, darunter dem Eigentümer und 

einem Bürger, der in 
seinen Hauptwohn
ner der Vorsitzenden nach
ein Sachverständiger sein.

2. Der Vorstand führt die allgemeinen Geschä
te, er regelt die Geschäftsführu
scheidet über die Ver
gangenen Gelder bis zu einem jähr
trag, dessen Höhe von der Mitgliederve
sammlung festgesetzt wird. Er ist beschlus
fähig, wenn mindestens di
Mitglieder anwesend ist. Beschlüss
mit Stimmenmehrheit ge
gleichheit entscheide
sitzenden. 

 
 

§ 7 Vorstandswahl
 

1. Die Wahl des Vorstandes er
Mitgliederversammlung.

2. Der Gesamtvorstand wird für 4 Jahre g
wählt. 

3. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit auf 
sich vereint. Bringt der erste Wahl
Entscheidung, so findet eine Stichwahl zw
schen den beiden Kandidaten
che die meisten Stimmen entfielen. Bei
Stimmengleichheit gibt das Los den Au
schlag. 

4. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus, so 
ergänzt sich der Vorstand selbst. Diese E
gänzung muss in der 
versammlung bestätigt werden.

 
 

§ 8 Vorsitzender und Stellvertreter
 

Der 1. Vorsitzende oder sein Stellvertreter vertr
ten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
Einer von beiden Vorsitzenden beruft die Vo
standssitzung, Beiratssitzungen oder Mitgliede
versammlungen ein. Er leitet diese Versammlu
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dem Schatzmeister 
Beisitzern, darunter dem Eigentümer und 

Bürger, der in Kloster Arnsburg 
seinen Hauptwohnsitz hat. Dabei soll ei-
ner der Vorsitzenden nach Möglichkeit 
ein Sachverständiger sein. 

Der Vorstand führt die allgemeinen Geschäf-
te, er regelt die Geschäftsführung und ent-
scheidet über die Verwendung der einge-

er bis zu einem jährlichen Be-
ssen Höhe von der Mitgliederver-

sammlung festgesetzt wird. Er ist beschluss-
wenn mindestens die Hälfte seiner 

send ist. Beschlüsse werden 
mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vor-

7 Vorstandswahl 
 

Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die 
ersammlung. 

Der Gesamtvorstand wird für 4 Jahre ge-

Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit auf 
Bringt der erste Wahlgang keine 

det eine Stichwahl zwi-
schen den beiden Kandidaten statt, auf wel-
che die meisten Stimmen entfielen. Bei 
Stimmengleichheit gibt das Los den Aus-

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus, so 
sich der Vorstand selbst. Diese Er-

 nächsten Mitglieder-
versammlung bestätigt werden. 

8 Vorsitzender und Stellvertreter 
 

Der 1. Vorsitzende oder sein Stellvertreter vertre-
Verein gerichtlich und außergerichtlich. 

tzenden beruft die Vor-
zung, Beiratssitzungen oder Mitglieder-

ein. Er leitet diese Versammlun-



 
 
 

 

gen und ist gehalten, deren Beschlüsse auszufü
ren. Eine Vorstandssitzung muss unverzüglich 
einberufen werden, wenn dies mindestens drei
seiner Mitglieder unter Angabe des Grundes ve
langen. Der stellvertretende Vorsitzende vertr
den 1. Vorsitzenden bei Verhinderung.
 
 

§ 9 Schriftführer und Kassenwart
 

1. Der Schriftführer führt die Mitgliederliste 
und das Protokoll aller Sitzungen und Ve
sammlungen. Das Protokoll ist 
sitzenden und dem Schriftführer zu
zeichnen. Jedem Mitglied ist auf Wunsch 
Einsicht zu gewähren. 

2. Der Schatzmeister verwaltet die Vereinska
se: Er führt ein Kassenbuch, sammelt die B
lege, verwaltet nach den Beschlüssen 
Vorstandes das Vereinsvermögen und leistet 
nach den Weisungen des Vorsitzenden
Zahlungen. 

3. Er erstattet in der Mitgliederversammlung 
den Kassenbericht. Seine Rechnungsführung 
wird einmal im Geschäftsjahr durch zwei 
gewählte Rechnungsprüfer, die
Vorstand angehören, geprüft.  

 
 

§ 10 Beirat 
 

1. Mitglieder oder Nichtmitglieder, die sich b
ratend oder sonst wie mitarbeitend an hist
rischen, künstlerischen, baulichen oder 
benden Maßnahmen in hervorra
Weise beteiligen, beziehungsweise durch die
Herausgabe von Mitteln den Zweck des Ve
eins fördern, bilden nach Berufung durch 
den Vorstand den Beirat. 

2. Der Beirat entscheidet in Verbindung mit 
dem Vorstand über die Verwendung der 
Vereinsmittel, die den von der Mitgliede
versammlung festgesetzten Betrag
gen, siehe § 6 Abs. 2. Eine weitere Aufgabe 
des Beirates ist es, den Vorstand in der Le
tung des Vereins zu beraten und die 
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Mitglieder oder Nichtmitglieder, die sich be-
sonst wie mitarbeitend an histo-

baulichen oder wer-
benden Maßnahmen in hervorragender 
Weise beteiligen, beziehungsweise durch die 

tteln den Zweck des Ver-
dern, bilden nach Berufung durch 

Der Beirat entscheidet in Verbindung mit 
endung der 

der Mitglieder-
mlung festgesetzten Betrag überstei-

2. Eine weitere Aufgabe 
Beirates ist es, den Vorstand in der Lei-

zu beraten und die Zwecke 

des Vereins zu unterstüt
muss ihn in allen wichtigen Angele
anhören. 

 
 

§ 11 Mitgliederversa
(Jahreshauptversammlung)

 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung 

muss mindestens einmal im Jahr stattfinden. 
Die Einladung muss mindestens 14 Tage vo
her mit der Übersendung der
schriftlich vorliegen. Die Einberufung er
durch den 1., beziehungsweise den stellve
tretenden Vorsitzenden.

2. Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
können vom Vorstand oder müssen auf b
gründeten Antrag von mindestens 10 Ve
einsmitgliedern einberufen wer

3. Die Wahlen und Abstimmungen finden durch 
Handaufheben statt. Wird von einem der 
anwesenden Stimmberechtigten geheime 
Abstimmung gefordert,
gen stattzugeben. Die Mitglieder
lung fasst die Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Bei Stim
der Antrag abgelehnt. 
ne Stimme. Zu einem Be
zungsänderungen ist eine Zweidrit
heit der anwesenden Mitglieder erforderlich.

4. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgli
derversammlung (Jahreshauptversammlung) 
muss folgende Punkte enthalten:
a. Geschäfts- und Kassenbericht
b. Bericht der Rechnungsprüfer
c. Entlastung des Vorstandes
d. fällige Wahlen 
e. Wahl der Rechnungsprüfer für das la

fende Vereinsjahr.
5. Die Mitgliederversammlung entscheidet 

über: 
a. die Höhe des Mindestbeitrages und die 

Höhe des Betrags, 
jährlich allein verfügen kann, siehe §
Abs. 2, 

b. Beschwerden über den Vorstand,

 
 
 

Freundeskreis Kloster Arnsburg e.V. | Satzung 

 
 

3 

des Vereins zu unterstützen. Der Vorstand 
s ihn in allen wichtigen Angelegenheiten 

11 Mitgliederversammlung 
Jahreshauptversammlung) 

 
gliederversammlung 

tens einmal im Jahr stattfinden. 
mindestens 14 Tage vor-

her mit der Übersendung der Tagesordnung 
h vorliegen. Die Einberufung erfolgt 

iehungsweise den stellver-
den Vorsitzenden. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
vom Vorstand oder müssen auf be-

von mindestens 10 Ver-
einsmitgliedern einberufen werden. 

Abstimmungen finden durch 
ben statt. Wird von einem der 

Stimmberechtigten geheime 
Abstimmung gefordert, so ist diesem Verlan-

en stattzugeben. Die Mitgliederversamm-
e Beschlüsse mit einfacher 

menmehrheit. Bei Stimmengleichheit ist 
gelehnt. Jedes Mitglied hat ei-

ne Stimme. Zu einem Beschluss über Sat-
ngsänderungen ist eine Zweidrittelmehr-

heit der anwesenden Mitglieder erforderlich. 
der ordentlichen Mitglie-

sammlung (Jahreshauptversammlung) 
Punkte enthalten: 

und Kassenbericht 
Bericht der Rechnungsprüfer 
Entlastung des Vorstandes 

ungsprüfer für das lau-
einsjahr. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet 

die Höhe des Mindestbeitrages und die 
Betrags, über den der Vorstand 

jährlich allein verfügen kann, siehe § 6 

Beschwerden über den Vorstand, 



 
 
 

 

c. Anträge an die Mitgliederversammlung,
d. Satzungsänderungen und Vereinsaufl

sung. 
6. Wenn zu einer Mitgliederversammlung w

niger als ein Fünftel der Mitglieder 
nen sind, kann der Vorsitzende die B
schlussfassung über ihm besonders weit
gend erscheinende Anträge aussetzen. Er ist 
in diesem Fall verpflichtet, binnen 30 Tagen 
eine weitere Mitgliederversammlung
Bekanntgabe der Tagesordnung einzuber
fen, die dann ohne Rücksicht auf die
erschienenen Mitglieder über die fraglichen
Anträge entscheidet. 

 
 

§ 12 Auflösung des Vereins
 

1. Die Auflösung des Vereins erfolgt durch B
schluss der Mitgliederversamml
drei Viertel der anwesenden Mitgliede
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Anträge an die Mitgliederversammlung, 
Satzungsänderungen und Vereinsauflö-

Wenn zu einer Mitgliederversammlung we-
Fünftel der Mitglieder erschie-

zende die Be-
ung über ihm besonders weittra-

nträge aussetzen. Er ist 
innen 30 Tagen 

gliederversammlung unter 
nung einzuberu-

, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder über die fraglichen 

12 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Be-
Mitgliederversammlung, wenn 

senden Mitglieder ei-

nem Auflösungsantrag zustim
der hierfür einberufenen Versammlung
niger als zwei Drittel der Mitglieder erschi
nen, so ist binnen 30 Tagen
Mitgliederversammlung unter Angabe d
Auflösungsantrages einzuberu
Versammlung kann dann ohne Rücksicht
die Zahl der Erschienenen mit mindestens 
Zweidrittelmehrheit die Auflösung beschlo
sen werden. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes 
fällt das Vermögen des Vereins an das 
sche Landesamt für Denkm
unmittelbar und ausschließlich für ge
nützige Zwecke im Sinne von §
den hat. 

 
 
 
Arnsburg, 11. Oktober 200
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nem Auflösungsantrag zustimmen. Sind in 
der hierfür einberufenen Versammlung we-
niger als zwei Drittel der Mitglieder erschie-

ist binnen 30 Tagen eine weitere 
lung unter Angabe des 

Auflösungsantrages einzuberufen. In dieser 
mmlung kann dann ohne Rücksicht auf 

rschienenen mit mindestens 
drittelmehrheit die Auflösung beschlos-

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
Wegfall seines bisherigen Zweckes 

des Vereins an das Hessi-
sche Landesamt für Denkmalpflege, das es 

elbar und ausschließlich für gemein-
nützige Zwecke im Sinne von § 2 zu verwen-

2003 


